
InformatIonen zur eInführung 

der getrennten abwassergebühr



grundlegende InformatIonen
Was ist die getrennte Abwassergebühr?

Die Gemeinde Ihringen beseitigt das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser (Schmutz– und 
Niederschlagswasser) über ihre öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“.

Die für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke entstehenden 
Kosten werden bisher auf alle Gebührenschuldner nach ihrem Trinkwasserverbrauch über 
die Abwassergebühr (aktuell: 1,95 € / m³) umgelegt. Da in der bisherigen Abwassergebühr 
die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung schon enthalten sind, beteiligt sich bisher 
jeder Gebührenschuldner umso mehr an den Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung, je 
mehr Wasser er verbraucht. 

Am 11.03.2010 gab der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg der Klage eines Bürgers 
dahin statt, dass diese Art der Gebührenerhebung nicht rechtens ist, da die einleitende 
Niederschlagswassermenge eines Grundstücks nicht von dem Trinkwasserverbrauch dieses 
Grundstücks abhängig ist.

Für alle Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg bedeutet dies, dass sie die Gebühren 
verursachergerecht umlegen müssen. Die bisherige Abwassergebühr muss daher in eine 
Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt („getrennt“) werden. 

Die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung werden künftig (wie die bisherige 
Abwassergebühr) nach den Kubikmetern (m³) Frischwasserbezug umgelegt. Dies ist seit 
langem als sachgerechter Maßstab von der Rechtsprechung anerkannt. Die Kosten für die 
Niederschlagswasserbeseitigung werden dann nach den Quadratmetern (m²) einleitender 
versiegelter Fläche berechnet.
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folgen der neuen gebührenaufteIlung
Vor- und Nachteile

Um die Gebührentrennung durchzuführen, müssen alle gebührenplichtigen Flächen ermittelt 
werden. Dies führt natürlich zunächst zu Kosten, die durch die Niederschlagswassergebühr 
inanziert werden müssen. Diese Einführungskosten sind jedoch im Vergleich zu den Investitions- 
und laufenden Betriebskosten der Niederschlagswasserbeseitigung gering, sodass sie sich nur 
schwach auf den Gebührensatz auswirken werden. Vorteil der getrennten Abwassergebühr ist, dass 
die Gebührenbelastung verursachergerecht verteilt wird. Das bedeutet, dass diejenigen entlastet 
werden, die zwar verhältnismäßig viel Trinkwasser verbrauchen (z.B. Familien mit Kindern),  
jedoch verhältnismäßig wenig versiegelte Flächen haben, von denen Niederschlagswasser in die 
öffentliche Abwasserbeseitigung gelangt (z.B. Wohnung in einem Mehrfamilienhaus).

Auf lange Sicht soll sich die neue Verteilung der Abwassergebühr mindernd auf die umzulegenden 
Gesamtkosten auswirken. Dadurch, dass die Niederschlagswassergebühr künftig nach den 
m² einleitender Fläche berechnet wird, gibt es (insbesondere bei neu anzulegenden Flächen) 
inanzielle Anreize, Flächen nur so stark zu versiegeln wie nötig. Dasselbe gilt bei der Umgestaltung 
von bestehenden Flächen. 

Eine ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers leistet nicht zuletzt auch einen aktiven 
Beitrag für den Hochwasserschutz und ist ein Gewinn für den Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs 
und die Qualität unseres Grundwassers.
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berechnung der künftIgen gebühr
Wie wird die Gebühr berechnet?

Die Schmutzwassergebühr wird (wie bisher die Einheitsabwassergebühr) nach den m³ bezogenen 
Frischwassers berechnet. 

Die Niederschlagswassergebühr fällt für Flächen an, die Niederschlagswasser in die öffentliche 
Abwasseranlage (direkt oder indirekt) einleiten. Das heißt, Sie müssen für versiegelte Flächen 
(z.B. Gartenwege oder Terrassen), deren Niederschlagswasser komplett auf Ihrem Grundstück 
versickert, keine Niederschlagswassergebühr zahlen. Wenn Sie überbaute oder befestigte Flächen 
besitzen, die Niederschlagswasser der Abwasseranlage zuführen, werden diese gebührenplichtig. 
Da beispielsweise auf einer Plasterläche (Untergrund Splitt oder Sand) Niederschlagswasser 
teilweise versickern kann, ist diese Fläche anders  zu veranschlagen als eine asphaltierte Fläche. 
Daher sieht die Gebührensatzung verschiedene Anrechnungsfaktoren für die unterschiedlich 
wasserdurchlässigen Befestigungsarten vor. 

Aufgrund fehlender Wasserdurchlässigkeit werden folgende Flächen voll angerechnet:

Nicht wasserdurchlässige Flächen: Bodenlächen mit Asphalt, Beton, Plaster, Platten, Fliesen und 
sonstigen nicht wasserdurchlässigen Befestigungen mit Fugenverguss, pressverlegt, knirschverlegt 
oder auf Beton verlegt sowie Dachlächen ohne Begrünung → Faktor 1,0

Die folgenden Flächen sind unterschiedlich wasserdurchlässig. Je mehr Niederschlagswasser 
in diesen Flächen versickern kann, umso weniger wird die Abwasseranlage belastet und umso 
geringer wird damit Ihre Gebührenbelastung.

Wenig wasserdurchlässige Flächen: Plaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige 
nicht wasserdurchlässige Befestigungen ohne Fugenverguss oder mit wasserdurchlässigem 
Fugenverguss und auf sickerfähigem Untergrund verlegt → Faktor 0,7

Stark wasserdurchlässige Flächen: Bodenlächen mit Porenplaster („Sickersteinen, Ökoplaster“), 
Kies- oder Schotterlächen, Rasengittersteinen, Rasen- oder Splittfugenplaster befestigt sowie 
Gründächer → Faktor 0,4
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